
ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom 1 16. Oktober 2023

ftir Wohngebäude

Regisüiemwnnrer: NW-2025-006059228 1

n [illcd€rnisi€.rurE

(Anderung / Erwdterung)

tr Sonstiges (freiwillig)

Gültig bis: 10.11.2035

Gebäude

Gebäudetyp

Adresse

GeMudeteil

Baujahr Gebäude

Baujahr \Mrmeezeuger

Anzahl der \ bhnungen

Gebäudenutzfläche (AN)

Wesentliche Energieträger für

Wesentliche Energieträger fiJr Warmwasser

Emeuerbare Energien

Art der Lü,flung 
3

Art der Kühlung 3

lnspeKionspflichtige

Anlass der AusstellurE des

Energieaus\,veis€s

E Neubau

I Vermietung I Verkauf

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität dea Gebäudee

Dae energetische eualität eines Gebäudes kann dunfi die Benechnung des Energieb€darfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-

gen oder durch die Ausu,ertung des Energieverb]iauchs ermittelt \,rcrden. Als BezugsfräcfE dient die energe{iscfie Gebäiudenutzträche nach dem

GEG, die sich in der Regel rcn den allgemeinen VvohnfläcfEnangaben untersctEidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen über§chlägige Ver-

gleiche ermöglichen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises §nd die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

!( Oer energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Eneryiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausreis). Die Ergebnisse sind

auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnbrmationen zum Verbrauch sird freiwillig.

fl Der Energieaus\ileis wurde auf der Grundlage \on Ausweftungen des Energieveörauchs erstellt (Energieverbrauchsausueis). Die Ergeb-

nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarfruerbrauch durch ! Eigentümer ( nussteller

tr Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefirgrt (freiwllige Angabe).

Himreise zur Ventendung dee Energieausreise8

Energieausrreis€ dienen ausschließlicfi der lnfomation. Die Angaben im Energieausleis beziehen sich auf das gesamte GeMude oder den oben

bezeichneten GeMudeteil. Der Energieausrreis ist lediglidr dafilr gedacht, einen übersdrläg(ren Vergleicfi \on Gebäuden zu ermÖglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrit des Ausstellers

Jakob Bab€r

Setverständ[g€r gem. § 88 GEG

OsüanÖ^.eg 23

4299 La:cfilirEen

I Datum des anganendeton GEG, gegebenenfalls des angelrßndeten AnderungsgBseEes zum GEG
nur im Falle des § 79 Absatr 2 Sstr 2 GEG einzuFagen
Mehrtucfi angaben möglicü
bei WärflEnetzen Bsuiahr det Ubergabe§tstion
Kirnaanlagm oder korüinierte Lünunge und KimaanlagEn im Sitme d6s § 7l GEG

freistefErdes EinfamilienhaLrs

tr nach § 82 GEG aus der Wohnf,äcfie ermittelt

1

208,1 m2

2o14

Gesanrtes Gebäude

lS99lGmsanierurE 1972

Bremersheide 81

42799 Leicfilingen

Erdgas LL

' Erogras ut-

Veru,endung:Art:

I fenstertti,fiung

D ScfrdrtlufturE

C Lüftrngsanlee mit \Mrmerückgarinnung

tr Ltiftur€sanlage ohne \Mrmatickgalinnung

tr PassiveKühlung

tr C,eliefede Kä]te

D Kühlungausstom

il Kühlung aus lMßne

Anzahl:0 Näcfistes Fälligkeitsdatum der lnspeKion:

Hoügonmth Solt aß AG, Enorgieberats Prcfossiml '12.4.0

Ausstellungsdatum 11.11.2025
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

16. Oktober2023

Belechneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

flir Wohngebäude

RegisEiemummer: NW-2025-006059228 2

Trrlbhausgasemissionen 4,7 kgCOräquivalent/(mr.a)

Endeneeiebedarf dieses @bäudes

162,9 kvvh(m'.a)i
25 50 75 {oo 125 150 176 2(x) Zti

rE2,8 ktüh/(#.a)

Prlmärcnergiebedarf dies6 Gebäud6

lclo le F I c lx
>29)

F{ir Enomiebedrrfsber€chnuno.n w]x,endebs Vetfahßn
( verfafrren naar uN V 18599

! Regeltrrg nactr § 3f GEG ('Ivlodcll@äude\rerfahren")

( vereinta*rung€n nacfi § 50 AbsaE 4 GEG

0,56 W(tn''K)

SorflErlicher WärrEsduts (bei Neubau) n eingphalton

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Aniordcrunoen o6aräß GEG 2

Prinärenemiebedarf

ls1-Werl ltat kww(fif'a) Anforderung$Ert

Eneroetisdte Oualität dcr Crbäudehü16 l-h'

lst-Wert 0,5.r W(rf K) Anfo«lerungssrt

tl7,E kwh/(m,.a)

Angaben zur Nutsung emeuerbarcr Energien

Nuamgem€u6öarerEnerglen3 n firH€izung ! furwarrxEsser

tr Mrarng arr E filllurg der 65*.EEf,egel gcnfß § 71 Ab.ats 1 in
verblndung mit A!ü.lz 2 odof 3 GEG

Ü Erfüllung <ler 6596EE-Reg€l durü pausdlale ErfrllungsoF/tionon
nao § il Absats 1,3,4 uid 5 in ve;bindung rit § 71b ris h GEG3

n Hau$ib€rgabestalion (WänrEnetr) (§ 7 1 b)

tr Wämcpurrye(§71c)
Ü Sffiirektheizung (§ 71d)

tr Sdanhemisdre Anlage (§ 7le)
I Heizungsanlage frir Biornass oder Wasseßtofl{srit/ate (§ 71f,9)
n wämrpunpen-ltyöridheizung (§ 7lh)
! Solarthemiel-lybridheizung (§ 71 h)

n D€zent'ale, elektrisdE Wanl}Bsserb€reitrng (§ 7f Absatr 5)

E ErElluqg der 65q/6EE-Re9el auf GrundlagE einer BerBdlnung im

162,9 k\A/ht/(m'?'a)

Vergleichcrerb Endernryiea

G,l clolelr-§-
o 25 slt 75 100 12t t50 175 200 225 >2fi

-

Erläuterungen zum Belechnungsverfahren

Das GEG lässtliJrdie Berecfi nung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren
köhnen. I nsbesond€reuregen standardisterter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenenVuerte keine Rücksdtlüsse auf den tatsächlichen
E nergieverbrauch. Dieausge\^,iesenen Bedarfswerte der Skala§ nd spe.
zifische \/Verte nacfi dem GEG p(o Quaclratme,ter Gebäudenutzfläche
(AN), die im Allgemeinen größer ist als die V\rohnfläche des Gebaiudes.

Enzelfall nadr § 71 Absats 2 GEG

An der ameuoröarrn Emrgb

Anteit llYäF Anbit EEo Anteil EE'
mcöerEit-- dorEinzel- rllot
st6äü5- u intagi aniagen'

I Nutrung b€i Anlagen, frr die die 65%-EE-Regel nicrtt gilte
Art der emeuetbaßn Eneryie

Sununes
! ußitere Eint"äg€ und Erläuterungen in der Ailage

1 sielE Fullnote 1 auf Soite 1 des Energieaus*ises2 nur bei Neubau sor.rie b€i tvlodemisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
3 lvlehrfadrnennung rlÖglictr. EFH: Eirfarilienhaus, MFH: tt/bhrtunilienhaus
s Alteil der Einzelanlag6 an d8r Wär[Ebereitstellung aller Anlagpn
6 Anteil EE an der wämsb€reitstellung d€r Einzelanlage/aller A,llagEn

Anbil EE'o

%

%

H@smrh Sollf,aE AG. EnsgEbdq Protessoal t 2.4.0

7 nur bei eirem gefiEinsafiEn lla€treis rit mhreren AnlagßnI SurrIE einsdiließich g€gebslenfalls uieiteEr Einträge in der Anlage
s Anlagen, die \,or dem 1. Jaruar 2024 zum ar{ed( der lnbetriebnahrE in

ein€m Gebäude eingebaut oder aufuestellt vorden §nd oder einer Uber-
gengsrBgelung unlerfallen, gefüiß Berechnung im Einzelfall

10 Arteil EE an der WärfiEbereilslellung odor d€m WäflrE-/Käteenergiebedarf

-

)

A+ A B

%



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegese2 (GEG) vom 1 16. Ol«tober2023

Erfasster Energieveörauch des GeEides

Energieveörauch

0 50

für Wohngebäude

Registriemummer: NW-2025-006059228 3

Trelbhaßgasembsionen kg COr{quivalent /(nf 'a)

c
I

75

B

25

D E F

Primär-
energie-
faKor-

Energi+
verbrauch

tkv\rh]

Anteil
Warmwasser

lkv!?rl

Anteil
Heizung

tkwhl

-

100 125 t50 175 200 7,25 >250

--Endenergieverbrauch dieees Getläudes [Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Wanrnryasser

Zeitraum
Energieträger Klima-

faktorvon bis

n weitere Einträge in Anlage

Vergleichswerb Endenergies

relclD lel F tm
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >2il Oie rnoddlhaft emlttelten Ve€leichs /erte beziehen

§ch auf Gebäu&, in denen \,\färme filr Heizung und
\lVänmrasser durch Heizkessel im GeMude bereitgestellt

wird.

Soll ein Energielerbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme

beheiäen Gebäudes veElicfien werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 o/o g€ringerer
Energieveöraucf! als tJei vergleicfibaren GeMuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energie\erbrauctrs ist durch das GEG vorgegeben. Die Wbrte der Skala §nd spezifische Vrrtarte pro Quadratmeter
Gebäudenutsfäche (AN) nach dem GEG, die im Allgemeinen gößer ist als die VVohnfläche des Gebäud€s. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
GeMudes weidlt insbesondere wegen des Wtterungseinf,usses und sich ändemden NuEerverhaltens vom angegebenen Energie\rerbrauch ab.

siehe Fußnote 1 at, Sdte 'l des Ensgieil$ßis
gegebenenfalls aucü Leerstaf,dszrJsö|fus, Waf,ni6sseF odef Kühlpausaiale in kwh
EFH: Einfardlienhaus, MFH: iibhrfanilienhaus

_..$,_§äs"

Hot&enrffi SofrmG AG, EmeieMer tutGsmt 12.4.O



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom I 16. Oktober2023

Empfahl ungen des Ar.rsstellers

fürWohngebäude

Regisüiemumrmer: NW-2025-00605922A 4

Empfehlungen zur kctengünstigen Modemisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieefrzienz sind ( moglich D nicht möglicfr

Empfohlene todemlslerungsmaßnahmen

Nr.
Bau- oder

Anlagenteile
Maßnahrnenbescfi rdbung in

dnzelnen Scfiritten

empfohlen

hang mit
gößerer
Modemi-

inZw
9amrnen-

als
Einzel-
ma&

nahrne

Wände komdettierurg der AußendämmurE X

(freiwillige Angaben)

gesdtlitrte
Amortisa-
tionszeit

gescfiätzte Kosten
pro eingesparte
Kilofiattstunde

Endenergie

n v\€itere Einträge im Anhang

Hinweis: ModemisierurEsempiehlungen tür das Gebäude dienen lediglich der lnformation.
Sie §nd kurz gefasste Hinweise und kein Ersaz für eine Energieberatung.

Osüand^eg 23, 42799 LeiJrtirEen

Ergäruende Erläuterungen zu den Angaben im Eneryieauswais (Angaben freiwillig)

' §ehe Fußnote 'l auf Seite I des EnspieausrEises

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhältlich bei/unten

Jakob Baber, Sachverständiger gem. s BS GEG

Hoügenrcth Sottwrc AG, Em.Diebsral8 prera$bßt ,t 2t.O

I



ENERGIEAUSWEI
gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom I

S für wohngebäude

16. Okbber2023

5
Erläuterungen

Anoabo @bäudetell - Sefte 1

ffiiffi;gebärd",I di. ,, 
"i"em 

nicht unerh€blichen Anteil zu anderen

ats Worrnir'recken genutzt urerden, ist die Ausstellung des Energie-

"rrr*it " 
gemae §zs Absav.2 Satz 2 GEG auf den Geb:iudeteil zu

beschrankei, der g&rennt als \ rohngeMude zu behandeln ist (siehe im

iinzetnen § f oo eeC). Dies wird im Ener§ieau$'eis durch die Angabe

,Gebäudeteil" deutlich gemacit-

Emeuerbarc EneElen - Seite {
Hier 

"ird 
dadber informiert, v\ofÜr und in welcher Art emeuerbare

Energien genutzt werden, Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur

Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben'

Eneroiebedarf- Seite 2
Oer Ene,g,ebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf

und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne

risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der

Bauunterlagen bar/. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen (z-B' standardisierte Klimadaten,

defi niertes Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere

Wärmegeurinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität

des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und \on der Wetterlage

beurteilen. lnsbesondere wegen der standadisierten Randbedingungen

erlauben die angegebenen l/\Ierte keine Rü,ckscfllüsse auf den tatsächli-

chen Energieverbrauch-

Prlmäenemiebedarf - Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffzienz des Gebäudes ab. Er

berücksichtigt neben der Endeneruie mithilfe \on Primärenerciefaktorcn
auch die sogenannte "Voftette' (Erftundung, Gewinnung, Verteilung,

Umwandlung) der jesi/eils eingesetzten Energieträger (2.8. HeizöI, Gas,

Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner l/\brt signalisiert ein€n
geringen Bedarf und damit eine hohe Energie€fnzienz sc,$rie eine die
Ressour@n und die Umwelt sdpnende Energienutzung.

Eneru€eische Qualit+ der Get äudehülle iselte 2
Angegeben ist der spezifis{fie, auf die \ärmeübertragende Umfas-
sungsfläcfie bezogene Transrnissionswärmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualität aller uärmeübrtragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände, tlecken, Fenster etc.) eines GeMudes.
Ein kleiner \Abrt signalisiert einen guten baulichen Wänneschutr. Außer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlicfiefl
Wärmeschuz (SchuE \ror Überhitzung) eines GeMudes.

Endenemlebodail - Seite 2
Der EndenergieHarf gibt die nach tecfinischen Regeh beGchnete, jähr-
licfi benötigte Energiemenge für Heizung, LirfturE und V\hrmuBsserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und StandadnuEungsbedingun-
gen erechnet und ist ein lndikator für die Eneryieeffizienz eines Gebäude§
und seiner Anlagentechnik. Der Enden€rgiebedarf ist die EnergierEnge
die dem Gebäude unter der Annahme \Dn standardisierten Bedingungen
und unter Berücksichtigung der Energie\rerluste zweftlhrt werden muss,
damit die standardi§erte lnnentemperatur, der V\rarmwasserbedarf und
die notu/endig€ Luftung sichergestellt werden kütnen. Ein kleiner wlert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffzienz.

scllaler Erfüllungsoption ausgsiviesen werden' Für Bestandsanlagen' auf

oü lS zr fi. nilrt anzr.nrenden sind oder für die Übergangsregelungen

"""rii 
zr Absatz 8, I oder § 7'li - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen

g"li"n] xonn"n die zur wärmebereitstellung eingesetäen emeuerbaren

En"tgLtÄg"t aufgeführt und kann jer 
'eils 

der prozentuale Anteil an der

Wärmebereitstellung des Gebäudes ausget'viesen u'erden'

Endenemieveörauch - Seite 3

D"r E,rd"*,Sie".tttärd, wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-

r@hnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-

orOnung oOer auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt'

Dabei iverden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes

und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt Der erfasste

Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen

Wetterdaten und mithilfe \ tn Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-

ten Miftelwert umgerechnet. So führt beispielsrveise ein hoher Verbrauch

in einem einzelnen harten Wnter nicht zu einer schlechteren Beurteilung

des GeMudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-

sche Qualität des GeMudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den kÜnftig zu

erwartenden Verbraucfr ist jedoch nicht mÖglich; insbesondere kÖnnen

die Verbraucfisdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie

vofl der Lage der Wohneinheiten im GeMude, von der jet /eiligen Nutzung

und dem individuellen Verhalten der Barwhner abhängen.

lm Fatl längerer Leerstände wird hierfur ein pauschaler Zuschlag rechne-

risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. lm lnteresse

der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-

benen l/\ramwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale

berücksichtigfr. Gleiches gilt tür den Verbrauch von eventuell vorhandenen

Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwisrveit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle 

"Verbrauchserfassung"
zu entnehmen.

Primärenerqieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem firr das GeMude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. \Me der Primärenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der je,\ reils eings
setzten Energieträger berücksichtigen.

Trcibhausqasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausg€ryviesen.

mlchtanoaben ftir lmmoulienanzeiqen - Seite 2 und 3
Nach clem GEG besteht die Pfiicht, in lmmobilienanzeigen die in § 87
Absa? 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die daftlr erforderlichen
Angaben sind dem EneEieauslr€is zu entnehmen, je nach Ausu€isart
der Seite 2 oder 3.

Verqleichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich AnhaltspunKe ftir grobe Vergleiche der Vverte die.
ses Gebäudes mit den Vergleichs\ rerten anderer Gebäude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungetähr die \ rerte für die einzelnen
Vergleiciskategorien liegen.

Anqab€n zur Nutsunq erneuertaßr EneElen zur Erfülluno
der 65%EE{eod - Selte 2
§ 71 Absatz 1 GEG §eht vor, dass Heizungsantagen, die zum Z$reck der
lnbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt \ rerden,
grundsätslich zu mindestens 65 Prozent mit emeuerbarem Ene€ien betri+
ben werden. Oie 65%-EE-Regel gilt ausdruckticfi nur für neu eingebaute
oder aufg€tellte HeizurEen und überdies nach Maßgabe eines Systems
von Übergangsregeln nach den §§ 71 fi. GEG. ln dem Feld'Angaben zur
Nutzung emeuerbarcr Energien'kann furAnlagen, die den s§ 71 ff. GEG
bereits unterfallen, die Erfüllung per Nacfnrreis im Einzeltall oder per pau-

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Eneeieeusreiss

Hottgenrcth Softmre AG, Encrgieberdttr Prcf€§sional 12.4.0


